
Satzung zur Änderung der
Satzung für das Jugendamt der

Stadt Kaufbeuren
Vom 25.03.2026

Die Stadt Kaufbeuren erlässt auf
Grund von Art. 16 des Gesetzes zur Aus-
führung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8.
Dezember 2006 (GVBl. S. 942, BayRS 86-
7-A/G), das zuletzt durch § 4 des Gesetzes
vom 21. November 2025 (GVBl. S. 573) und
durch Gesetz vom 23. Dezember 2025
(GVBl. S. 697) geändert worden ist, in
Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeord-
nung (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796,
797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch §
1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025
(GVBl. S. 637) geändert worden ist, folgen-
de vom Stadtrat am 24.03.2026 beschloss-
ene 2. Satzung zur Änderung der Satzung
für das Jugendamt der Stadt Kaufbeuren:

§ 1
Änderungen

Die Satzung für das Jugendamt der Stadt
Kaufbeuren vom 25.06.2008 (veröffentlicht
im Amtsblatt der Stadt Kaufbeuren Nr. 16
vom 03.06.2008), zuletzt geändert durch
Satzung vom 18. Dezember 2024 (ABl. Nr.
24/2024), wird wie folgt geändert:
§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des
Jugendhilfeausschusses sind:
1. der oder die Vorsitzende (Art. 17 Abs. 3 S.
3 AGSG),

2. 5 Mitglieder des Stadtrats (§ 71 Abs. 1 Nr.
1 SGB VIII),

3. 3 vom Stadtrat gewählte Frauen und
Männer, die in der Jugendhilfe erfahren
sind (§ 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII),

4. 2 auf Vorschlag der im Stadtgebiet
wirkenden und anerkannten Jugendver-
bände vom Stadtrat gewählte Frauen und
Männer (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII),

5. 4 auf Vorschlag der im Stadtgebiet
wirkenden und anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe (Wohlfahrtsverbände)
vom Stadtrat gewählte Frauen und Män-
ner (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII).”

§ 2
Inkrafttreten

DieseÄnderungssatzung tritt am 01.05.2026
in Kraft.

Kaufbeuren, 25.03.2026
Stadt Kaufbeuren
Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
Feststellung des Jahresabschlusses 2022

des Eigenbetriebes Immobilien-
verwaltung der Stadt Kaufbeuren

MitBeschluss des Stadtrates vom25.11.2025
wurde der Jahresabschluss 2022 festgestellt.
Der in der Bilanz 2022 ausgewiesene Ge-
winn in Höhe von 793.521,75 Euro wird in
die Allgemeine Rücklage eingestellt.
Die Firma Rödl & Partner GmbH, Nürnberg
hat den Jahresabschluss 2022 geprüft und
am 07.11.2023 folgenden Bestätigungsver-
merk des Abschlussprüfers erteilt:
„Wir haben den Jahresabschluss des Eigen-
betrieb Immobilienverwaltung der Stadt
Kaufbeuren, Kaufbeuren, – bestehend aus
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den
Lagebericht des Eigenbetrieb Immobilien-
verwaltung der Stadt Kaufbeuren für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum
31. Dezember 2022 geprüft.Nach unserer
Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss
in allen wesentlichen Belangen den
Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Bundeslandes Bayern i.V.m. den
einschlägigen deutschen für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens- und Finanzlage des Ei-
genbetriebes zum 31. Dezember 2022
sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum
31. Dezember 2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen
Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht
den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Bundeslandes Bayern und
stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit
des Jahresabschlusses und des Lageberichts
geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB und Art 107 Abs.
3 Nr. 2 – 4 GOBay unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb
unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichtigen in
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass
die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu
dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Werkausschusses für den
Jahresabschluss und den Lagebricht
Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes
Bayern in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung als notwendig bestimmt ha-
ben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d.h. Manipula-
tionen der Rechtslegung und Vermögens-
schädigung) oder Irrtümer ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür
verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht,
den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Bundeslandes Bayern entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts im Übereinstimmung
mit den anzuwendenden Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes
Bayern zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Werkausschuss ist verantwortlich für
die Überwachung des Rechnungslegung-
sprozesses des Eigenbetriebs zu Aufstellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschusses und
des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen und Irrtümern ist, und ob
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermit-

telt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei
der Prüfung gewonnen Erkenntnissen in
Einklang steht, den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes
Bayern entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine Übereinstimmung mit § 317 HGB
und Art. 107 Abs. 3 Nr. 2 – 4 GOBay unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus
dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.

Während der Prüfung üben wir pflicht-
mäßiges Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber
hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die
Risiken wesentlicher falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen
und Irrtümer, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentlich falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, da dolose Handlun-
gen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtige Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem
für die Prüfung des Jahresabschlusses re-
levanten internen Kontrollsystem und den
für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen,
um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die-
ser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der

von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsrege-
lungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit
im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fälligkeit des Eigenbe-
triebs zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu
dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam
zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse
oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Eigenbetrieb seine Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den
Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Eigen-
betriebs.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den
von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten zukunftsorientierten Angaben
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die den
zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass
künftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abwe-
ichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellten.“
Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen vom 02. April 2026 bis einschließlich
16. April 2026 während der üblichen Ge-
schäftszeiten bei der Immobilienverwaltung
der Stadt Kaufbeuren, Am Graben 3, 87600
Kaufbeuren, öffentlich aus.

Kaufbeuren, 25. November 2025
Stadt Kaufbeuren
Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Nr. 11 Donnerstag, 2. April 2026 71. Jahrgang

ÖFFNUNGSZEITEN

Allgemeine Verwaltung
Montag 8.00–12.00 Uhr

13.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–12.00 Uhr
Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr

14.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr
weitere Zeiten nach Terminvereinbarung

Ausländer- und Einbürgerungsbehörde
nur nach Online-Terminvereinbarung:

Führerscheinstelle
Nur nach vorheriger online-Terminvereinbarung
Dienstag bis Freitag 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 14.00–16.00 Uhr

ohne vorherige online-Terminvereinbarung
Montag 8.00–12.00 Uhr

13.00–15.30 Uhr
und nach Terminvereinbarung

Bürgerbüro/Zulassungsstelle
Montag 8.00–12.00 Uhr

13.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–12.00 Uhr
Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr

13.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr
weitere Zeiten nach Terminvereinbarung

Grundsicherung/Asyl
Offene Sprechstunde:
Dienstag 8.00–10.00 Uhr
Donnerstag 14.00–16.00 Uhr


